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 Umbau der PWC-Anlage „Am Kämpfelbach“ an der BAB A 8 zur Tank- und Rastanla-
ge „Kämpfelbach Nord“ 
Scoping-Verfahren nach § 15 des Gesetztes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Autobahn GmbH des Bundes als zuständige Straßenbaubehörde, plant den Bau 
einer Tank- und Rastanlage an der A 8, um das Stellplatzdefizit für LKW auszugleichen, 
insbesondere auch die vorhandene T+R Enztal Nord östlich von Pforzheim zu erset-
zen. 
 
Nähere Informationen zu dem Straßenbauprojekt können dem – ebenfalls auf dieser 
Internetseite hinterlegten – Scoping-Papier entnommen werden.  
 
Nachdem der Vorhabenträger die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
beantragt und die Planfeststellungsbehörde das Entfallen einer Vorprüfung mit Ent-
scheidung vom 20.04.2021 für zweckmäßig erachtet hat, besteht für das Vorhaben die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 UVPG).  
 
Wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt, hat der Vorhabenträger der Planfeststellungsbehörde gemäß § 16 des 
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Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einen Bericht zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen.  
 
Um den Vorhabenträger frühzeitig – entsprechend des Planungsstandes – über Inhalt, 
Umfang und Detailtiefe der Angaben zu unterrichten, die er voraussichtlich in den UVP-
Bericht aufnehmen muss (Untersuchungsrahmen), wird vorliegend ein Scoping-Ver-
fahren nach § 15 UVPG durchgeführt. Das Verfahren soll dem Vorhabenträger dabei 
helfen, den bestehenden Untersuchungsbedarf hinsichtlich der voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen realistischer einschätzen zu können, um auf einer möglichst siche-
ren – da abgestimmten – Grundlage die Zusammenstellung oder Vervollständigung 
des UVP-Berichts vornehmen zu können. 
 
Von der Durchführung einer öffentlichen Besprechung i. S. d. § 15 Abs. 3 UVPG 
(Scoping-Termin) wird derzeit abgesehen. Sollte es aufgrund der Stellungnahmen An-
lass für einen Termin geben, wird dieser frühzeitig bekannt gegeben. 
 
Daher werden die Behörden, deren umweltbezogener Aufgabenbereich durch das Vor-
haben berührt wird, die vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen 
sowie sonstige Vereinigungen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenhei-
ten anerkannt sind, von der Planfeststellungsbehörde angeschrieben und um schriftli-
che Stellungnahme zu dem Scoping-Papier gebeten.  
 
Durch die Einstellung der Unterlagen auf dieser Homepage soll die Öffentlichkeit eben-
falls die Gelegenheit erhalten, sich zu informieren und sich bereits in diesem frühen 
Planungsstadium zum Vorhaben zu äußern.  
 
Das Scoping-Verfahren hat zwar grundsätzlich nur die Ermittlung des Untersuchungs-
rahmens zum Inhalt. Gleichwohl bietet sich für den Vorhabenträger in diesem Zusam-
menhang die Gelegenheit, sich auch ein – über die umweltspezifischen Aspekte hin-
ausgehendes – umfassenderes Bild über weitere Belange, die potenzielle Probleme 
oder Konflikte beinhalten können, zu verschaffen und diese ggf. bei der weiteren Pla-
nung zu berücksichtigen. Dadurch besteht die Möglichkeit Verfahrensverzögerungen 
im späteren Planfeststellungsverfahren, bspw. durch erforderliche Umplanungen oder 
unvollständige Unterlagen, zu vermeiden.  
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Wir bitten darum, der Planfeststellungbehörde Stellungnahmen oder Hinweise zu dem 
Vorhaben, gerne auch per E-Mail an Ute.Schmied@rpk.bwl.de bis spätestens  
 

10.01.2025 
 
zukommen zu lassen.  
 
Stellungnahmen oder Hinweise, welche sich nicht auf die möglichen Umweltauswirkun-
gen beziehen, werden wir unmittelbar an die Vorhabenträgerin zur weiteren Prüfung 
weiterleiten. In den von der Planfeststellungsbehörde für die Vorhabenträgerin festzu-
legenden Untersuchungsrahmen können diese nicht aufgenommen werden, da dieser 
nur die Angaben umfasst, welche voraussichtlich in den UVP-Bericht aufzunehmen 
sind.  
 
Allgemeine Hinweise zum Inhalt des UVP-Berichts:  
 
Der Inhalt eines UVP-Berichts wird maßgeblich durch § 16 UVPG i.V.m. UVPG-Anlage 
4 „Angaben des UVP-Berichts für die Umweltverträglichkeitsprüfung“ vorbestimmt. § 

16 Abs. 1 UVPG enthält dabei die Mindestanforderungen an einen UVP-Bericht. Diese 
sind in Bezug auf jedes UVP-pflichtige Vorhaben zwingend einzuhalten. Gemäß § 16 
Abs. 3 UVPG müssen die in UVPG-Anlage 4 genannten Angaben enthalten sein, so-
weit sie für das Vorhaben von Bedeutung sind. Dies ist im Sinne von § 16 Abs. 4 UVPG 
dann der Fall, wenn Rechtsvorschriften, die für die Zulassungsentscheidung (ange-
strebter Planfeststellungsbeschluss) maßgebend sind, solche Angaben voraussetzen 
oder sie durch den festzulegenden Untersuchungsrahmen vorgegeben werden. Ge-
mäß § 16 Abs. 6 UVPG müssen Ergebnisse anderer umweltrelevanter Gutachten in 
Bezug auf das Vorhaben in den UVP-Bericht integriert werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Anna Hoß 
 
 
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten finden Sie auf unserer 
Internetseite Datenschutzerklärungen unter dem Titel: 
24-01SFT_17-01K: Planfeststellung (pdf, 559 KB)  
Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt. 
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